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Stadt Röbel/Müritz

N i e d e r s c h r i f t

Sitzung der Stadtvertretung Röbel/Müritz

Sitzungstermin: Dienstag, 22.09.2020

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr

Sitzungsende: 20:40 Uhr

Ort, Raum: Aula der Grundschule, Schulstraße 20, 17207 Röbel/Müritz

Anwesende:
Herr Daniel Brych - DIE LINKE
Herr Dirk Dr. Müller - Bündnis 90/Die Grünen
Herr Torsten Hagen - Bündnis 90/Die Grünen
Frau Grit Heilmann - SPD
Herr Frank Klemann - CDU
Herr Frank Lembke - CDU
Herr Stefan Müller - SPD
Herr Hans-Dieter Richter - SPD
Frau Ingrid Rösing - SPD
Frau Elke Schoenfelder - DIE LINKE
Herr Rainer Sommerfeld - CDU
Herr Tobias Spangenberg - WG Bürger für Röbel
Herr Felix Steinbeck - CDU
Herr Steffen Westerkamp - SPD
Herr Detlef Wolter - Bürger für Röbel - freie Wählergruppe
Herr Martin Wolter - WG Bürger für Röbel

Abwesende:
Frau Kathrin Grumbach - Bündnis 90/Die Grünen entschuldigt

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwe-
senheit und der Beschlussfähigkeit

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung

3 Billigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 16.06.2020

4 Verwaltungsbericht des Bürgermeisters

5 Anfragen der Stadtvertreter zum Verwaltungsbericht des Bürgermeisters und zum 
Stand der Erfüllung der Beschlüsse der Stadtvertretung

6 Einwohnerfragestunde
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7 Anträge und Anfragen der Fraktionen bzw. einzelner Stadtvertreter

8 Beschlussvorlagen - öffentlicher Teil

8.1 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 der Stadt Röbel/Müritz     Vorlage: 25-2020-036

8.2 Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebes MüritzTherme     Vorlage: 25-2020-034

8.3 Entlastung des Bürgermeisters für das Wirtschaftsjahr 2016 des Eigenbetriebes Müritz-
Therme     Vorlage: 25-2020-035

8.4 Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebes MüritzTherme     Vorlage: 25-2020-043

8.5 Entlastung des Bürgermeisters für das Wirtschaftsjahr 2017 des Eigenbetriebes Müritz-
Therme     Vorlage: 25-2020-044

8.6 Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes MüritzTherme     Vorlage: 25-2020-045

8.7 Entlastung des Bürgermeisters für das Wirtschaftsjahr 2018 des Eigenbetriebes Müritz-
Therme     Vorlage: 25-2020-046

8.8 Beteiligungsbericht für das Jahr 2019 der Stadt Röbel/Müritz gem. § 73 Kommunalver-
fassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)     Vorlage: 25-2020-049

8.9 Annahme von Spenden (Zuwendungen) der Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel
Vorlage: 25-2020-025

8.10 Satzung über die Benutzung und Erhebung von Gebühren für die Stadtbibliothek Röbel 
/ Müritz (Benutzungssatzung Stadtbibliothek)     Vorlage: 25-2020-027

8.11 Beschluss über die Aufstellung einer "Satzung zum Schutz der öffentlichen Grünanla-
gen der Stadt Röbel/Müritz (Grünflächensatzung)"     Vorlage: 25-2020-039

8.12 Klarstellungsbeschluss zur Aufgabenwahrnehmung der Abwasserentsorgung und Sat-
zungsgebungskompetenz durch den Eigenbetrieb Müritz-Elde-Wasser (MEWA)
Vorlage: 25-2019-067

8.13 Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe für 
Kleineinleiter     Vorlage: 25-2019-068

8.14 Aufstellungsbeschluss zur Satzung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 06 
"Erweiterung Industriegebiet Glienholzweg" der Stadt Röbel/Müritz
Vorlage: 25-2020-042

8.15 Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zur Satzung über die  4. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 06 "Erweiterung Industriegebiet Glienholzweg" der Stadt Röbel/Müritz
Vorlage: 25-2020-047

8.16 Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf der 3. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Röbel/Müritz     Vorlage: 25-2020-021

8.17 Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 3. Änderung Flächennutzungsplan der Stadt Rö-
bel/Müritz     Vorlage: 25-2020-024

8.18 Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Am Friesensportplatz" der Stadt Rö-
bel/Müritz     Vorlage: 25-2020-019

8.19 Vergabe eines Straßennamens     Vorlage: 25-2020-033

10 Wiederherstellen der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der Ergebnisse aus dem nichtöf-
fentlichen Teil

11 Informationen und Anfragen
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12 Schließen der Sitzung

Protokoll:
Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der An-
wesenheit und der Beschlussfähigkeit

Herr Richter begrüßt alle anwesenden Stadtvertreter und Gäste, eröffnet die Sitzung und 
stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest.

zu 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung

Es werden keine Änderungsanträge zur Tagesordnung gestellt.

zu 3 Billigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 16.06.2020

Die Niederschrift der Stadtvertretersitzung vom 16.06.2020 wird ohne Änderungen gebilligt.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 4 Verwaltungsbericht des Bürgermeisters

Seit sechs Monaten suchen wir nun den Weg zurück in die neue Normalität. Ja und 
man kann sagen, die Welt ist in dieser Zeit eine andere geworden.
Auch wenn wir in M/V und speziell in Röbel und in unserem Amt mit gerade mal zwei 
bekannten positiven Corona-Fällen sehr gut das eigentliche Krankheitsgeschehen 
umgangen haben, so spüren wir doch in allen Lebensbereichen den Nachhall dieser 
weltweiten Pandemie.
Es sollte einen da schon wirklich wundern, wenn dann Sprachwissenschaftler in eini-
gen Monaten das Unwort des Jahres 2020 suchen und das Ergebnis heißt nicht „Co-
rona“, „Covid19“ oder „Pandemie“. 
Inzwischen schreitet die Normalisierung täglich voran, aber bei mir und sicher auch 
bei vielen von euch, bleibt der Respekt vor einer zweiten Welle und hier vor allem die 
Furcht vor tiefgreifenden Einschränkungen wie beispielsweise erneuten Schul- und 
Kitaschließungen. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn das Wort „Corona bedingt“ 
in der Zusammenarbeit mit übergeordneten Ämtern oder Behörden aus dem Wort-
schatz verschwinden würde – am liebsten ganz.
Ich möchte meine kurze Einleitung gerne mit einem aufrichtigen Dank schließen! Zu-
recht wurde in den letzten Wochen immer wieder die Leistung der Kräfte der Ge-
sundheits- und Pflegebranche hervorgehoben, ich möchte diese Wertschätzung aber 
auch gern für das Handel- und Gastgewerbe verstärkt einfordern. Denn sie sind es, 
die den ganzen Tag Mund- und Nasenschutz tragen, zusätzliche Hygienearbeiten 
leisten, die notwendigen Kontaktdaten erheben und das alles bei nicht immer ver-
ständnisvollen Bürgern und Gästen…

Kämmerei
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Ein heutiger Tagesordnungspunkt ist der 1. Nachtragshaushalt 2020.
Die Corona-Krise ist für die Stadt Röbel/Müritz mit deutlichen finanziellen Einschnit-
ten verbunden. Wegfallende Erträge bei der Gewerbesteuer und der Kurabgabe so-
wie geringere Landeszuweisungen haben zu Einnahmeausfällen von zurzeit 350.000 
€ geführt. Der Einnahmeausfall kann nicht in gleichem Maß durch Einsparungen aus-
geglichen werden, da ein Großteil der Aufwendungen auf gesetzlichen Verpflichtun-
gen beruht. Diese finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise wurden in den Nach-
tragshaushalt eingearbeitet, der heute zur Beschlussfassung steht.
Nicht inbegriffen, obwohl oft als Wunsch formuliert, ist der Winterfahrplan unseres 
Kleinen Stadtverkehrs. Neben den zurzeit nicht möglichen finanziellen Aufwendun-
gen liegt dieser Entschluss aber auch in den gestiegenen Auflagen begründet, die 
viele unserer älteren Stammkunden abschrecken, einen Kleinbus zu nutzen. Dies ist 
kein Röbeler Phänomen, sondern eine generelle Tendenz im Busverkehr.
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 hat Anfang September begonnen. Die Mit-
telanmeldungen der Fachämter werden momentan geprüft und in den Haushalt ein-
gearbeitet. Ziel der Kämmerei ist es, bis Weihnachten den Haushalt aufzustellen. Der 
Finanzausschuss wird sich im Januar 2021 mit dem Haushalt beschäftigten. Die Be-
schlussfassung ist dann für unsere Sitzung im Februar vorgesehen. 
Die Umsetzung des DigitalPaktes ist im Schulcampus Röbel weitgehend abgeschlos-
sen. Seit Schuljahresbeginn arbeiten die Schüler und die Lehrer mit der neuen Tech-
nik. Bis zum Ende des Jahres erfolgt die Endabrechnung der Fördermittel gegenüber 
dem Land. Parallel dazu wird der Förderantrag für die Grundschule vorbereitet.
Der Kassenbestand der Stadt Röbel/Müritz hat sich in den vergangenen Monaten 
positiv entwickelt. Am 21.09. standen ca. 6,3 Mio. € liquide Mittel zur Verfügung. 
Grund für den hohen Kassenbestand sind die vielen noch nicht begonnen Investiti-
onsmaßnahmen (Grundschul- und Begegnungszentrum, Rüstwagen, Sanitärgebäu-
de Campingplatz, Clara-Zetkin-Straße etc.) 

Als Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erhält die Stadt Röbel/Mü-
ritz jährlich eine pauschale Mittelzuweisung von 1.216,97 € pro gewichtetem Stra-
ßenkilometer. Dies entspricht einer Zuweisung von 66.406 € pro Jahr. Zur Einord-
nung: die grundhafte Sanierung der Straße am Gildekamp kostete uns allein schon 
280 000 €. Gegen diesen Zuwendungsbescheid des Innenministeriums hat die Stadt 
Röbel/Müritz Klage beim Verwaltungsgericht Greifswald eingerichtet, denn die jährli-
che Zuweisung wird bei weitem nicht ausreichen, um den Wegfall der Straßenaus-
baubeiträge zu kompensieren. 

Die Verwaltung, die Fraktionsvorsitzenden und die Geschäftsführung der FUN GmbH 
haben sich in den vergangenen Wochen intensiv mit der Frage, wie unsere Therme 
im Gesamtkonstrukt mit Campingplatz und Strandbad ab 2022 weiterbetrieben wer-
den soll, beschäftigt. Zur Erinnerung: der aktuelle Vertrag endet am 31.12.2021, er 
enthält aber auch Verlängerungsoptionen sowohl für die Stadt, jetzigen Betreiber von 
2x drei Jahren. Unterstützt wird die Stadt bei der Entscheidungsfindung von einer 
Anwaltskanzlei und einer Steuerberatungsgesellschaft. Eine Entscheidung muss bis 
zum 31.12.2020 erfolgen.

Die Stadt hat im vergangenen Jahr mit der Einrichtung von Hotspots für kostenloses 
W-LAN im Stadtgebiet begonnen. Im Haus des Gastes und am Hafen wurde die Ein-
richtung bereits abgeschlossen. In diesem Jahr soll noch die Stadtbibliothek folgen.
Leider muss ich aber auch feststellen, dass die gesamte Thematik des geförderten 
Breitbandausbaus in unserer Stadt nach wie vor vollkommen „auf Eis liegt“. 
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Auch unsere ständigen Nachfragen bei der Breitbandkoordinierungstelle des Land-
kreises verliefen ergebnislos. Vor allem dahingehend, wie man sich eine eventuelle 
Zeitschiene für den Ausbau vorstellt, herrscht große Unklarheit, sehr zu unserem, 
aber vor allem auch zum Ärgernis der Anwohner und Urlauber, insbesondere in Mari-
enfelde. Beim Überfliegen der Gästebewertungen der dortigen Ferienhäuser be-
kommt man sehr schnell einen Eindruck, wie sehr hier der sprichwörtliche Schuh 
drückt.

Ordnungsamt
Auch weiterhin müssen wir mit Corona bedingten Einschränkungen leben. Die aktu-
elle Corona-Lockerungs-LVO MV gilt vorerst bis 09.10.2020. Welche Regelungen 
danach getroffen werden, kann niemand vorhersehen und das macht Ideen, Veran-
staltungen und vieles mehr schwer planbar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ordnungsamtes führen fortlaufend Kontrollen der Auflagen in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens durch. Hier sind wir auch weiterhin bestrebt das notwendige Mit-
telmaß zwischen Forderungen und Beschwerden zu wahren.
Weiterhin bleibt das Amtsgebäude in der Bahnhofstraße 20 verschlossen, um die 
Abstandsregelungen einzuhalten. Natürlich ist die Verwaltung besetzt und kann in 
Anspruch genommen werden. Dafür müssen zwingend im Vorfeld Terminabsprachen 
erfolgen. Das Rathaus ist zu den Öffnungszeiten nicht mehr verschlossen. Die Besu-
cher werden persönlich durch die Mitarbeiter aus dem Foyer abgeholt. 

Zum Bauhof: Die zweite Bepflanzung der Pflanztürme ist sehr gelungen und diente 
häufig als farbenfroher Hintergrund auf vielen Erinnerungsfotos. Aufgrund der anhal-
tenden Trockenheit in diesem Jahr waren intensive Bewässerungs- und Pflegearbei-
ten durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes notwendig. Viele Beete, 
Rabatten und Böschungen wurden nach Abschluss der Bauarbeiten und vereinbar-
ten Pflegezeiten in den Arbeitsplan des Bauhofes aufgenommen.
Für die demontierte Spielplatzkombination im Stadtgarten wurden im Nachtragshaus-
halt der Stadt Röbel/Müritz finanzielle Mittel eingeplant, sodass nach Zustimmung 
zum Nachtragshaushalt 2020 die Auftragserteilung erfolgen kann. In ausschussüber-
greifender Zusammenarbeit wurde ein Ersatzgerät ausgesucht. Es ist zu hoffen, dass 
die Lieferung und der Aufbau zeitnah erfolgen können und den Kindern wieder eine 
weitere attraktive Spielvariante zur Verfügung steht.

Nach dem Corona bedingten Einbruch der Parkeinnahmen zum Vorjahrin den Mona-
ten März bis Mai 2020 (Vergleich Zeitraum 2020: ca. 3.900 €./. 2019: ca. 14.300 €), 
konnten in der Zeit von Juni bis August Parkgebühren in Höhe von 47.800 € einge-
nommen werden. Die Einnahmen aus dem Vorjahr in diesem Zeitraum lagen bei 
43.600 €. Der Trend ist und bleibt positiv. 
Es bleibt zu hoffen, dass unsere alten Parkautomaten den Ansturm verkraften. Ein 
Austausch der Altgeräte ist erst für 2021 vorgesehen. Ab 2021 wird zukünftig ein 4. 
Parkautomat am Parkplatz Strandbad/Steinkreis in Einsatz kommen. Alle Geräte 
werden dann verschiedene Zahlarten anbieten, sodass die Beschwerden über die 
aktuelle veraltete Münzvariante dann Geschichte sind. In diesem Zusammenhang 
soll auch eine „App“-Variante perspektivisch eine weitere Zahlmöglichkeit bieten. 
Hier befinden wir uns derzeit im engen Austausch mit verschiedenen Anbietern.
Dies und weitere Punkte, wie Parkzeitlängen – und Gebühren, Einführung einer Bröt-
chentaste auf dem Parkplatz am Marktplatz sind bereits in erster Lesung im Bauaus-
schuss diskutiert worden. Ziel ist es, die neue Parkgebührenverordnung im Dezem-
ber final zu beschließen, damit diese zum 1.1.2021 in Kraft treten kann. 
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Immer wieder wurden und werden Anwohnerparkplätze in unserer Innenstadt thema-
tisiert. Eine umfängliche Präsentation unseres Ordnungsamtes hat aufgezeigt, dass 
ausreichend zentrumsnahe und kostenfreie Parkplätze zur Verfügung stehen. Sicher 
sind diese nicht immer direkt vor der eigenen Haustür, decken aber grundsätzlich 
den Bedarf unserer Einwohner. Sicherlich gilt es den saisonalen Besucherströmen 
auch Rechnung zu tragen. Hier und auch generell muss perspektivisch an einer effi-
zienteren Verkehrs- und Parkraumlenkung, der Überwachung sowie der Stärkung 
des ÖPNV gearbeitet werden.  

Die im Sommer möglichen Baumpflegearbeiten im Stadtbereich verlaufen planmä-
ßig. Die Pappelfällungen am Graben in der Nähe der Wallpromenade sind abge-
schlossen. Die Pflegearbeiten am Rosenwinkel sind beauftragt und werden zeitnah 
umgesetzt. Der generelle Pflegebedarf an unseren Bäumen ist groß und nur mit zeit-
lich und finanziell großem Aufwand zu leisten.

Bauamt
Für das Begegnungs- und Grundschulzentrum wurden im Rahmen der Planungsaus-
schreibung im Wege der Verhandlungsvergabe weitere Ingenieur-Leistungen „Frei-
anlagenplanung“ sowie „Technische Gebäudeausstattung“ vergeben. Die entspre-
chenden Vergabebeschlüsse sind heute separat zu fassen. 
Weitere Planungsleistungen, wie Brandschutzplanung, Vermessungsleistungen, 
Baugrunduntersuchungen, Schadstoffuntersuchungen sowie raumakustische Unter-
suchungen werden derzeit ausgeschrieben bzw. an die schon vergebenen Leistun-
gen angegliedert. 
Die Planung ist also in vollem Gange. Allein die Ortstermine, Planungsbesprechun-
gen und Baubegehungen sind aufgrund der Größe des Schulgebäudes sehr zeitin-
tensiv. Ziel ist es aber, die baufachliche Prüfung so schnell wie möglich, aber unbe-
dingt noch in diesem Jahr, anzuschieben. Bei aller Euphorie ist aber ein Prüfergebnis 
in diesem Jahr kaum noch zu erwarten.
Die Bauleistungen zur Sanierung der Clara-Zetkin-Straße wurden im Rahmen einer 
öffentlichen Ausschreibung vor ca. zwei Monaten ausgeschrieben. Eine Vergabe 
könnte erfolgen, allerdings hat die Auswertung der Angebote ergeben, dass alle ein-
gereichten Angebote imVergleich zur Kostenschätzung unangemessen hohe Preise 
aufweisen. Die klare Empfehlung unseres Planers ist, die Ausschreibung aufzuheben 
und im Herbst ein neues Verfahren mit einem Baubeginn im Frühjahr 2021 zu star-
ten. Dem wird von unserer Seite so gefolgt.
Das Areal „An de Wisch“ wurde freigemacht, sämtliche Gebäude wurden abgerissen 
und beräumt. Wir erwarten eine zügige Vermarktung der Grundstücke und einen bal-
digen Start der Erschließungsarbeiten, die noch in diesem Jahr beginnen sollten. 
Des Weiteren fanden die ersten Beratungen zur Entwicklung des Standortes „Kir-
chenholz IV“ mit dem Erschließungsträger und dem Planungsbüro statt. Festgelegt 
wurde, dass dieser Standort in zwei Bauabschnitte geteilt wird. Optimistisch gespro-
chen wollen wir den Aufstellungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt bereits im 
Dezember, spätestens jedoch im Februar nächsten Jahres fassen.
Analog des Parkplatzes in Richtung der Müritzfischer soll auch der gegenüberliegen-
de Parkplatz am Steinkreis aufgewertet werden. Im Einfahrtsbereich soll gepflastert 
werden, die Parkplatzflächen sollen nivelliert und mit Brechsand aufgebaut werden. 
Der Auftrag ist bereits erteilt, die Arbeiten sollen im Anschluss an die touristische Sai-
son beginnen.
Mit der Entwurfsplanung für die Sanierung des Solzower Wegs wurde das Ingenieur-
büro Niemann, Schult & Partner beauftragt. Die Bestands- und Entwurfsvermessung 
erfolgt derzeit durch das ortsansässige Vermessungsbüro Boerner. Basierend auf 
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dieser Vermessung erwarten wir zum Ende des Jahres die Entwurfsplanung und eine 
Kostenschätzung, damit wir auch diese Maßnahme in unserer künftigen Haushalts-
planung berücksichtigen können.
Für unseren Antrag zur Sanierung des Sanitärgebäudes auf dem Campingplatz Pap-
pelbucht sind durch das Landesförderinstitut Fördermittel in Aussicht gestellt worden. 
Ein vorzeitiger Baubeginn wurde beantragt und auch genehmigt. Die elektronische 
Ausschreibung der Hochbauleistungen wird derzeit vorbereitet und in den nächsten 
Tagen veröffentlicht. Ziel ist es, die Bauleistungen unmittelbar nach Beendigung der 
touristischen Saison Ende Oktober zu beginnen.
Der Anbau an die 3-Feld-Sporthalle wurde aufgrund der durch Corona verursachten 
Haushaltssperre zurückgestellt. Mit der Aufhebung dieser Sperre kann diese Maß-
nahme wieder angeschoben werden. Eine Baugenehmigung liegt bereits vor. Die 
Ausschreibung soll im November erfolgen. Die Bauzeit wird dann, abhängig von der 
Witterung, im Winter bzw. im Frühjahr 2021 sein.

Personal/allgemeine Verwaltung/Bibliothek
In den vergangenen Monaten wurden in der Verwaltung acht Stellen neu- bzw. um-
besetzt. Hinzu kommt die Einstellung einer Auszubildenden. Wir wissen darum, dass 
sich dieser Prozess, überwiegend altersbedingt, in den kommenden Jahren noch 
verstärken wird. Hier gilt es, zielgerichtet Lösungen zu erarbeiten und frühzeitig die 
entsprechenden Weichen zu stellen. 

Eigentlich aus der Not heraus wurde unser beliebter Bücherflohmarkt in diesem Jahr 
erstmals als eine „Open Air- Variante“ im Innenhof der Bibliothek veranstaltet. Es war 
ein voller Erfolg – neben dem großen Zuspruch konnten auch 1700 € für neue Medi-
en eingenommen werden. Wir werden dies im nächsten Sommer wiederholen. Der 
Bücherflohmarkt im November soll witterungsbedingt wieder im Haus des Gastes 
stattfinden.
Für den weiteren Ausbau des Angebots konnten beim Deutschen Bibliotheksverband 
Fördergelder eingeworben werden. Unter dem Projekttitel„Vor Ort für Alle“ können 
nun Freiluftleseräume gestaltet, die Digitalisierung für Jung und Alt ausgebaut und 
ein E-Bike-Lieferservice angeboten werden. Die Projekthöhe beträgt 32.000 €, geför-
dert werden hiervon 24.000 €. Hier befinden wir uns bereits in der Umsetzung.

Kultur, Veranstaltungen, Tourismus
Nach einer Vielzahl abgesagter Veranstaltungen, wie beispielsweise unser Jubilä-
umsseefest oder die Kneipenmeile, haben wir entsprechend der jeweiligen Möglich-
keiten nach und nach das kulturelle Leben in unserer Stadt wieder beleben können. 
Und was da gemacht wurde, ist schon beachtlich und wurde auch über unsere Stadt-
grenzen hinaus wahrgenommen. 
Neben den Kirchenkonzerten und unseren eigenen Veranstaltungen, wie Vorträgen, 
Konzerten, Kabarett und dem bunten Kinderfest, die alle durchweg eine positive Re-
sonanz hatten, gebührt Alexander Götze vom Götze Event-Service ein ganz beson-
derer Dank für die Sommerkonzerte auf dem Veranstaltungsgelände der „Alten Hei-
mat“, für die er ganz allein das Risiko trug. Wann hat man schon solch großartige 
Künstler wie Heinz-Rudolf Kunze, die Münchener Freiheit und Karat direkt vor der 
eigenen Haustür? 
Auch den Bürgerinnen und Bürgern und dem Kulturverein, die das bunte Programm 
in und an der Röbeler Mühle belebt haben und noch beleben, gebührt unser Dank. 
Ein herzliches Dankeschön auch Alex-Veranstaltungen, einer der Mitveranstalter des 
Röbeler Seefestes, der im August das Streetfoodfestival auf dem Festplatz organi-
sierte.
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Und so neigt sich die diesjährige Veranstaltungssaison schon so langsam dem Ende 
entgegen. Nutzen wir also die letzten Angebote - es wird leider bald wieder etwas 
ruhiger werden müssen.
Vorher jedoch, am 16.Oktober, findet noch das im April ausgefallene Konzert der 
Reihe „Stadt.Land.Klassik“ in der Aula der Grundschule statt, auf das ich mich per-
sönlich auch schon sehr freue. 
Für unsere Senioren wollen wir im Rahmen der Möglichkeiten am 5. Dezember eine 
Weihnachtsveranstaltung in der Sporthalle am Gotthunskamp organisieren.
Leider wird es uns in diesem Jahr Corona bedingt nicht möglich sein, den beliebten 
Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in bekannter Form durchzuführen. In diesem 
Zusammenhang gibt es aber Anfragen von regionalen Schaustellern, die sich gern in 
der Adventszeit an dezentralen Standorten einbringen wollen.

Schließen möchte ich diesen Teil des Berichtes mit einem ganz besonderen Dank an 
die 54 Sponsoren, die es uns, trotz dieser durchaus auch finanziell schwierigen Si-
tuation für die Stadt, ermöglicht haben, unsere Aktivitäten durchzuführen. Ohne sie 
wäre das in dieser Form definitiv nicht möglich gewesen!

Eng mit dem Veranstaltungs- und Kulturbereich ist natürlich der Tourismus in unserer 
Stadt verbunden. 
Mein persönlicher Eindruck deckt sich dann auch mit den vorläufigen Berichten der 
Tourist-Information: mit der schrittweisen Wiedereröffnung seit dem 25. Mai haben 
wir ein gesteigertes Gästeaufkommen in allen Marktsegmenten, auch wenn wir 
manchmal glauben mögen, es seien nur Wohnmobile und Caravans unterwegs…   
Sonst alle drei Jahre im Frühjahr, nun mitten in der Hauptsaison, hat sich unsere 
Tourist-Information der erneuten Qualitätsprüfung des Deutschen Tourismusverban-
des, dem sogenannten „Roten I“ unterzogen. Mit einer sehr ordentlichen Bewertung 
von 85% liegt das Prüfergebnis, trotzt der Corona bedingten Einschränkungen, über 
dem Landes – und dem Bundesdurchschnitt aller geprüfter Einrichtungen. Meinen 
Glückwunsch!
Parallel dazu darf sich die Info seit August auch „Qualitätsgeprüftes Angel-Touris-
musbüro“ nennen - eine Zertifizierung des Landestourismusverbandes.
Im Frühjahr diesen Jahres erfolgte neben der Einführung des Onlinekurabgabesys-
tems AVS auch die Umstellung auf ein neues Buchungssystem. Hierfür ist es auch 
notwendig, die bestehenden Verträge mit den Vermietern anzupassen. Dementspre-
chend bekommen alle Leistungsträger in den nächsten Tagen eine formelle Kündi-
gung sowie die neuen Vertragsunterlagen per Post zugeschickt. Das ist selbstver-
ständlich kein „böser Wille“, sondern hilft, die Zusammenarbeit mit allen Partnern in-
haltlich und finanziell zu vereinheitlichen. 
Fortlaufend überwacht und kontrolliert die Tourist-Information auch die Einzahlungen 
der Kurabgabe. Auch ich möchte an dieser Stelle nochmal eindringlich an die Einhal-
tung der Kurabgabensatzung mit den entsprechenden Zahlungsmodalitäten erinnern!

Dieser heutige Bericht zeigt, wie präsent das Thema „Corona“ doch in unser Arbeits- 
und Lebenswelt ist.
Aber die Befürchtung, dass mit Beginn der Urlaubsreisewelle seit Pfingsten auch bei 
uns die Fallzahlen steigen, hat sich nicht bestätigt. Somit ist klar, dass wir es selbst in 
der Hand haben, wie sich das Zusammenleben in unserer Stadt weiter vollzieht. Blei-
ben Sie alle aufmerksam und gesund !
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zu 5 Anfragen der Stadtvertreter zum Verwaltungsbericht des Bürgermeisters und zum 
Stand der Erfüllung der Beschlüsse der Stadtvertretung

Es werde keine Anfrage gestellt.

zu 6 Einwohnerfragestunde

Es werden keine Anfragen gestellt.

zu 7 Anträge und Anfragen der Fraktionen bzw. einzelner Stadtvertreter

Herr D. Wolter wurde von Bürgern gefragt, warum das Eingangstor hinter der Friedhofshalle 
auf dem Neustädter Friedhof geschlossen ist. Herr Sprick teilt mit, dass das Tor zurückge-
baut wird, da massiv die Friedhofsruhe durch unvernünftige Bürger gestört wird. (Abfallent-
sorgung, Fahrradfahrer, Gassigeher usw.)

Herr S. Westerkamp stellt den Antrag die Vorlage 25-2020-026 von der Tagesordnung zu 
streichen. Herr Richter verschiebt diesen Antrag in den nichtöffentlichen Teil, da es sich um 
eine nichtöffentliche Vorlage handelt.

Frau Heilmann fragt wann die Müllcontainer nach dem Brand vom 08.09.2020 am „Nahkauf“ 
ausgewechselt werden. Frau Siegmund informiert darüber, dass der LK gemeinsam mit dem 
Entsorgungsunternehmen daran arbeitet und unser O-Amt dieses im Blick hat.

zu 8 Beschlussvorlagen - öffentlicher Teil

zu 8.1 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 der Stadt Röbel/Müritz     Vorlage: 25-2020-036

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Herr Mahnke gibt einige Erläuterungen zum Nachtragshaushalt.

Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt gemäß § 48 Kommunalverfassung M-
V die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit den dazugehörigen Anlagen. 

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.2 Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebes MüritzTherme   Vorlage: 25-2020-034

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt gemäß § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO) vom 14. Juli 2017 (GVOBL. M-V 2017, S. 206) den Jahresabschluss 
des Eigenbetriebes MüritzTherme für das Jahr 2016 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 
390.202,92 €.
Der Fehlbetrag ist entsprechend § 13 Abs. 4 der EigVO aus dem Haushalt der Stadt Rö-
bel/Müritz auszugleichen.
Die Veröffentlichung erfolgt nach Beschlussfassung im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt 
Röbel/Müritz.

Abstimmungsergebnis:
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Einstimmig dafür

zu 8.3 Entlastung des Bürgermeisters für das Wirtschaftsjahr 2016 des Eigenbetriebes 
MüritzTherme     Vorlage: 25-2020-035

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz erteilt dem Bürgermeister als gesetzlichen Vertre-
ter des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß § 40 Abs. 2 der Eigenbetriebs-
verordnung vom 14. Juli 2017 die Entlastung.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.4 Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebes MüritzTherme     Vorlage: 25-2020-043

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt gemäß § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO) vom 14. Juli 2017 (GVOBL. M-V 2017, S. 206) den Jahresabschluss 
des Eigenbetriebes MüritzTherme für das Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 
396.207,20 €.
Der Fehlbetrag ist entsprechend § 13 Abs. 4 der EigVO aus dem Haushalt der Stadt Rö-
bel/Müritz auszugleichen.
Die Veröffentlichung erfolgt nach Beschlussfassung im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt 
Röbel/Müritz.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.5 Entlastung des Bürgermeisters für das Wirtschaftsjahr 2017 des Eigenbetriebes 
MüritzTherme     Vorlage: 25-2020-044

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz erteilt dem Bürgermeister als gesetzlichen Vertre-
ter des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß § 40 Abs. 2 der Eigenbetriebs-
verordnung vom 14. Juli 2017 die Entlastung.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.6 Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes MüritzTherme     Vorlage: 25-2020-045

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt gemäß § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO) vom 14. Juli 2017 (GVOBL. M-V 2017, S. 206) den Jahresabschluss 
des Eigenbetriebes MüritzTherme für das Jahr 2018 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 
355.415,70 €.
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Der Fehlbetrag ist entsprechend § 13 Abs. 4 der EigVO aus dem Haushalt der Stadt Rö-
bel/Müritz auszugleichen.
Die Veröffentlichung erfolgt nach Beschlussfassung im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt 
Röbel/Müritz.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.7 Entlastung des Bürgermeisters für das Wirtschaftsjahr 2018 des Eigenbetriebes 
MüritzTherme     Vorlage: 25-2020-046

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz erteilt dem Bürgermeister als gesetzlichen Vertre-
ter des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2018 gemäß § 40 Abs. 2 der Eigenbetriebs-
verordnung vom 14. Juli 2017 die Entlastung.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.8 Beteiligungsbericht für das Jahr 2019 der Stadt Röbel/Müritz gem. § 73 Kommunal-
verfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)
Vorlage: 25-2020-049

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt den als Anlage beigefügten Beteili-
gungsbericht der Stadt Röbel/Müritz gem. § 73 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpom-
mern (KV M-V) für das Jahr 2019.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.9 Annahme von Spenden (Zuwendungen) der Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel
Vorlage: 25-2020-025

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz fasst den Grundsatzbeschluss, dass die monatli-
chen Zuwendungen (Sponsoring) der Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel für das Jugend-
haus gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V angenommen werden dürfen, ohne dass 
es in den Folgejahren einer gesonderten Beschlussfassung der Stadtvertretung bedarf.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.10 Satzung über die Benutzung und Erhebung von Gebühren für die Stadtbibliothek 
Röbel / Müritz (Benutzungssatzung Stadtbibliothek)     Vorlage: 25-2020-027

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
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Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt die in der Anlage befindliche Satzung 
über die Benutzung und Erhebung von Gebühren für die Stadtbibliothek Röbel/Müritz (Benut-
zungssatzung Stadtbibliothek).
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung und Erhebung von Gebühren für die Stadt-
bibliothek Röbel/Müritz vom 16.12.2008 außer Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.11 Beschluss über die Aufstellung einer "Satzung zum Schutz der öffentlichen Grünan-
lagen der Stadt Röbel/Müritz (Grünflächensatzung)"     Vorlage: 25-2020-039

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt die „Satzung zum Schutz der öffentli-
chen Grünanlagen der Stadt Röbel/Müritz (Grünflächensatzung)“.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.12 Klarstellungsbeschluss zur Aufgabenwahrnehmung der Abwasserentsorgung und 
Satzungsgebungskompetenz durch den Eigenbetrieb Müritz-Elde-Wasser (MEWA)
Vorlage: 25-2019-067

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
Es wird zum Zwecke der Klarstellung beschlossen, 

1. dass das Amt gemäß § 6 Abs. 4 AbwAG M-V als übernehmenden Körperschaften 
des öffentlichen Rechts als Aufgabenträger von der Stadt Röbel/Müritz bestätigt wird. 
Die Aufgabe umfasst die Umlegung der nach § 6 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 
Satz 2 AbwAG M-V zu entrichtenden Abwasserabgaben auf die Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigten der Grundstücke, auf denen das Abwasser anfällt. Der Über-
tragung der Aufgabe entspricht die Übertragung der Satzungskompetenz.

2. dass in einem 1. Nachtrag zum öffentlich rechtlichen Vertrag vom 13. Dezember 2001 
zwischen dem Zweckverband für Kommunale Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung ,,Müritz-Elde-Wasser‘‘ (MEWA) und der Stadt Röbel/Müritz nunmehr zwi-
schen dem Amt Röbel-Müritz eine entsprechende Klarstellung nach dem Muster des 
als Anlage 1 dieser Beschlussvorlage beigefügten Entwurfs auch vertraglich verein-
bart wird.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.13 Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe für 
Kleineinleiter   Vorlage: 25-2019-068

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt die Satzung über die Abwälzung der 
Abwasserabgabe für Kleineinleiter, beschlossen am 13.12.2001, aufzuheben.
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Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.14 Aufstellungsbeschluss zur Satzung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
06 "Erweiterung Industriegebiet Glienholzweg" der Stadt Röbel/Müritz
Vorlage: 25-2020-042

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:

1. Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt die Aufstellung der Satzung 
über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 06 „Erweiterung Industriegebiet Gli-
enholzweg“ der Stadt Röbel/Müritz.
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung über die 4. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 06 „Erweiterung Industriegebiet Glienholzweg“ der Stadt Röbel/Müritz um-
fasst in der Flur 15 der Gemarkung Röbel eine Fläche von ca. 2,38 ha und ist im bei-
liegenden Übersichtsplan durch eine gestrichelte Linie umgrenzt. 

2. Ziel und Zweck der Planung sind:
- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Überprüfung der   
Festsetzungen des Bebauungsplanes ( insbesondere Grundflächenzahl GRZ, Bau-
grenzen, Gebäudehöhen, Gebäudelängen, Pflanzbindungen) und Anpassung an die 
aktuellen städtebaulichen Erfordernisse im Rahmen der Erweiterung der Betriebsan-
lagen der Firma optimal media GmbH,
- Überprüfung der Festsetzungen von öffentlichen Erschließungsanlagen und Anpas-
sung an die notwendige Entwicklung der Firma optimal media GmbH,
- die Berücksichtigung umweltschützender Belange.

3. Die Satzung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 06 „Erweiterung In-dus-
triegebiet Glienholzweg“ der Stadt Röbel/Müritz wird nach § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren auf-
gestellt. Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Ver-
fahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 
Es wird gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Er-
örterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.
Gemäß § 13a Abs. 3 BauGB wird im beschleunigten Verfahren von der Umwelt-           
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-ma-
tionen verfügbar sind, abgesehen.

4. Der Aufstellungsbeschluss zur Satzung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 06 „Erweiterung Industriegebiet Glienholzweg“ der Stadt Röbel/Müritz ist gemäß § 
2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. Im Aufstellungsverfahren ist 
auch ortsüblich bekannt zu machen, dass die Bebauungsplanänderung im beschleu-
nigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufgestellt 
werden soll, und wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke so-
wie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann und dass sich die 
Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist zur Planung äußern kann.

5. Alle im Zusammenhang mit der Bebauungsplanänderung entstehenden Kosten wer-
den von der Firma optimal media GmbH übernommen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür
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zu 8.15 Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zur Satzung über die 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 06 "Erweiterung Industriegebiet Glienholzweg" der Stadt Röbel/Mü-
ritz     Vorlage: 25-2020-047

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt:

1. Der Entwurf der Satzung über die nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung aufzustellende Satzung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes       
Nr. 06 „Erweiterung Industriegebiet Glienholzweg“ der Stadt Röbel/Müritz mit der da-
zugehörigen Begründung einschließlich Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Be-
lange wird in der vorliegenden Fassung vom Juli 2020 gebilligt.

2. Der Entwurf der Satzung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 06 „Erwei-
terung Industriegebiet Glienholzweg“ der Stadt Röbel/Müritz und die dazugehörige 
Begründung einschließlich Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange sind ge-
mäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen. Die öffentliche Ausle-
gung ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB zu beteiligen und über die öffentliche Auslegung durch Übersendung von Be-
bauungsplanentwurf und Begründung einschließlich Berücksichtigung arten-schutz-
rechtlicher Belange zu unterrichten. Die Abstimmung mit den Nachbarge-meinden ist 
gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen.                                              Die Durchfüh-
rung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird 
gem. § 4b BauGB einem Dritten (Planungsbüro) übertragen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.16 Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf der 3. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Röbel/Müritz     Vorlage: 25-2020-021

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:

1. Die zum Vorentwurf (Stand September 2019) der 3. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Röbel/Müritz während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 i. V. m. § 4a Abs. 2 BauGB eingegangenen Stel-
lungnahmen wurden geprüft und deren Behandlung wird entsprechend den jeweiligen 
Empfehlungen in den Abwägungstabellen (siehe Anlagen) beschlossen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Öffentlichkeit, die Anregungen erhoben haben, von diesem Ergebnis 
mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.17 Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 3. Änderung Flächennutzungsplan der Stadt 
Röbel/Müritz    Vorlage: 25-2020-024

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.
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Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt:

1. der Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Röbel/Müritz mit 
Planzeichnung und dazugehöriger Begründung mit Anlagen einschließlich Umwelt-
bericht sowie Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange wird in der vor-lie-
genden Fassung vom Juli 2020 gebilligt.

2. der Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Röbel/Müritz mit 
Planzeichnung und dazugehöriger Begründung mit Anlagen einschließlich Umwelt-
bericht sowie Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange ist gemäß § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen.
Die öffentliche Auslegung ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu 
machen.

3. Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB zu beteiligen und über die öffentliche Auslegung durch Übersendung 
von Flächennutzungsplanentwurf (Planzeichnung) und Begründung mit Anlagen  ein-
schließlich Umweltbericht sowie Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belan-
ge zu unterrichten. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden ist gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB durchzuführen.                                                                                                   
Die Durchführung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie der Nachbargemeinden wird gemäß § 4b BauGB einem Dritten (Pla-
nungsbüro) übertragen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.18 Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Am Friesensportplatz" der Stadt Rö-
bel/Müritz     Vorlage: 25-2020-019

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:

1. Für den in der Anlage 1 dargestellten Geltungsbereich mit einer Größe von etwa  
0,62 ha wird die Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Friesensportplatz“ der Stadt 
Röbel/Müritz im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 63, 65, 66, 67, 68/3 sowie 68/4 der Flur 8 innerhalb der Gemarkung Röbel. Die 
Lage des Plangebietes ergibt sich aus der als Anlage 1 beigefügten Übersichtskarte. 

2. Ziel und Zweck der Planung:                                                                        
Planungsziel ist die Ausweisung von Wohnbauflächen für den Eigenheimbau zur 
Sicherung eines dringenden Wohnbedarfs. Es soll ein allgemeines Wohngebiet (WA) 
gemäß § 4 Baunutzungsverordnung festgesetzt werden. Zur Sicherung einer geord-
neten städtebaulichen Entwicklung werden die möglichen Nutzungen sowie das Maß 
der baulichen Nutzung und die Bauweise  geregelt. Im Sinne eines verträglichen 
städtebaulichen Gesamterscheinungsbildes sollen örtliche Bauvorschriften aufgestellt 
werden. 

3. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB als Be- 
bauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Im beschleunigtem Verfahren gelten 
die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB 
entsprechend.                                                                                                                
Es ist eine vereinfachte Form der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne von     
§ 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB durchzuführen.                                                                 
Gemäß § 13a Abs. 3 BauGB wird im beschleunigten Verfahren von der Umweltprü-
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fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informatio-
nen verfügbar sind, abgesehen. Eine zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB wird nicht aufgestellt.

4. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu 
machen. Dabei ist auch anzugeben, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB erfolgen soll, und wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann und 
dass sich die Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist zur Planung äußern 
kann.

5. Die Durchführung der Verfahrensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wird einem 
Dritten (Planungsbüro) übertragen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 8.19 Vergabe eines Straßennamens     Vorlage: 25-2020-033

Herr Richter bringt die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt, dass für die Zuwegung (liegend auf 
folgenden Grundstücken  Gemarkung Röbel, Flur 14:  Flurstück 364/4, 363/12, 364/11, 17/7) 
der Straßenname

„Tau`n Utkiek“
vergeben wird.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür

zu 10 Wiederherstellen der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der Ergebnisse aus dem nicht-
öffentlichen Teil

Herr Richter stellt die Öffentlichkeit wieder her und gibt die Beschlüsse aus dem nicht öffent-
lichen Teil bekannt.

zu 11 Informationen und Anfragen

S. Westerkamp erkundigt sich nach dem Stand der Digitalisierung in der Verwaltung und 
insbesondere die für die Stadtvertreter zur Verfügung gestellten Dokumente.
Herr Mahnke teilt mit, dass daran gearbeitet wird und mit dem FA begonnen werden soll. 
Dazu ist es notwendig, dass jeder Stadtvertreter ein entsprechendes Endgerät besitzt. Herr 
Sprick informiert darüber, dass die Digitalisierung in der Verwaltung des Amtes Röbel-Müritz 
im Vergleich zu anderen Ämtern schon sehr weit fortgeschritten ist. Herr Richter informiert 
alle Stadtvertreter, dass ab dem 4. Quartal die Fraktionsvorsitzenden 14 Tage vor der 
1. Ausschusssitzung Kenntnis über die Themen aller Bereiche erhalten, damit die Fraktions-
sitzungen früher stattfinden können und somit auch die sachkundigen Bürger eher Kenntnis 
zu Sachverhalten bekommen. Damit soll erreicht werden, dass alle Teilnehmer in den Aus-
schüssen besser mitreden können und besser vorbereitet sind. Der Termin ist der 
20.10.2020. 
Ebenso bittet Herr Richter die Fraktionsvorsitzenden, sich intensiv mit dem Thema der Be-
treibung der Müritz-Therme zu befassen und ihre Auffassung dazu ebenfalls am  20.10.2020 
mittzuteilen. 
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Herr Richter informiert, dass gemeinsam mit dem Ordnungsamt daran gearbeitet wird, dass 
das wilde Verteilen von Flyern und anderer Werbung an Autos ect. unterbunden wird.

zu 12 Schließen der Sitzung

Herr Richter schließt die Sitzung um 20:40 Uhr.

Richter P.Drews 
Präsident der Stadtvertretung Protokollführer
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